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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rasiergerät mit zu-
mindest einer kreisförmigen Schneideinheit, die ein 
äußeres Schneidglied und ein in Bezug auf das ge-
nannte äußere Schneidglied drehend antreibbares 
inneres Schneidglied umfasst, welches innere 
Schneidglied Schneidelemente mit Schneidkanten 
aufweist, welches äußere Schneidglied mit einer 
kreisförmigen Rille gebildet ist, die eine Bodenwand 
und eine aufrechte Innen- und Außenwand hat, wo-
bei die Bodenwand und die Außenwand eine Vielzahl 
von schlitzförmigen Haardurchgangsöffnungen auf-
weisen, die im Wesentlichen radial orientiert sind, 
zwischen welchen Öffnungen Lamellen gebildet sind, 
welche Lamellen Gegenschneidkanten zum Zusam-
menwirken mit den Schneidkanten der Schneidele-
mente des inneren Schneidgliedes aufweisen, um 
Haare abzuschneiden, wobei die Innenwand und ein 
kleiner Teil der angrenzenden Bodenwand eine un-
unterbrochene Wand bilden, die das Eindringen von 
Haaren verhindert.

[0002] Ein derartiges Rasiergerät ist aus 
US-A-2.280.052 bekannt. Die ununterbrochene 
Wand hat eine Anzahl Vorteile, wie z.B. eine bessere 
Unterstützung für die Schneidelemente, wodurch die 
Schneidkanten länger scharf bleiben, und eine ro-
bustere Konstruktion, wodurch die Lamellen weniger 
anfällig sind. Außerdem ermöglicht es, dass die 
Haardurchgangsöffnung in der Außenwand der Rille 
tiefer ist, wodurch längere Haare wirksamer einge-
fangen werden können. Ein Nachteil dieser Schutz-
wand in dem genannten bekannten Rasiergerät ist, 
dass beim Rasieren Haare, die aus der Mitte des 
Schneidgliedes kommen, weniger leicht eingefangen 
werden, weil solche Haare sehr wahrscheinlich flach-
gedrückt werden und quer oder zumindest schräg zu 
den Haardurchgangsöffnungen liegen werden und 
daher in den Haardurchgangsöffnungen nicht einge-
fangen werden.

[0003] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde, 
die Haareinfangfähigkeit des Rasiergerätes der ein-
gangs definierten Art zu verbessern und dadurch 
eine bessere Rasierleistung zu erhalten.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist das erfin-
dungsgemäße Rasiergerät dadurch gekennzeichnet, 
dass die ununterbrochene Wand Rillen zum Bilden 
einer Schutzwand aufweist, die ein Teil der ununter-
brochenen Wand ist, wobei die Rillen im Wesentli-
chen radial orientiert sind und in einer Linie mit den 
schlitzförmigen Haardurchgangsöffnungen liegen. 
Haare, die innerhalb des kreisförmigen Schneidglie-
des liegen und in den Haardurchgangsöffnungen aus 
diesem Gebiet heraus unter dem Einfluss der Bewe-
gung des Schneidgliedes über der Haut eingefangen 
werden sollten, werden zuerst in den Rillen geführt 
und dringen anschließend in die Haardurchgangsöff-

nungen ein, die mit diesen Rillen in einer Linie liegen. 
Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Haare 
eingefangen und anschließend abgeschnitten wer-
den. Rasieren wird effektiver.

[0005] Es sei bemerkt, dass unter einem drehend 
antreibbaren Schneidglied auch ein solches Schneid-
glied verstanden werden soll, das schwingend dre-
hend antreibbar ist.

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigen;

[0007] Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Rasier-
gerätes mit drei Schereinheiten,

[0008] Fig. 2 eine Querschnittsansicht einer der 
drei Schereinheiten von Fig. 1,

[0009] Fig. 3 ein Detail der Querschnittsansicht der 
Schereinheit von Fig. 2 und

[0010] Fig. 4 ein Detail einer Draufsicht einer Sche-
reinheit von Fig. 3.

[0011] Das in Fig. 1 dargestellte Rasiergerät hat ein 
Gehäuse 1 mit einem Halter 2, der vom Gehäuse ab-
nehmbar ist oder der in Bezug auf das Gehäuse 
schwenkbar ist. Der Halter hält drei Schneideinheiten 
3, auch als Scherköpfe bezeichnet.

[0012] Das in Fig. 2 gezeigte Beispiel für eine Sche-
reinheit 3 umfasst ein äußeres Haarschneidglied 4
und ein inneres Haarschneidglied 5, das in Bezug auf 
das genannte äußere Haarschneidglied drehend an-
treibbar ist. Das innere Haarschneidglied wird von ei-
nem in dem Gehäuse untergebrachten Motor (nicht 
abgebildet) angetrieben.

[0013] Das äußere Schneidglied 4, das die Form ei-
ner kreisförmigen Kappe hat, ist mit einer kreisförmi-
gen Rille 6 ausgebildet. Die Rille hat eine Bodenwand 
7, eine aufrechte Innenwand 8 und eine aufrechte 
Außenwand 9. Die Bodenwand 7 und die Außen-
wand 9 weisen eine Vielzahl von schlitzförmigen 
Haardurchgangsöffnungen 10 auf, die im Wesentli-
chen in Bezug auf die Mitte des Schneidgliedes radial 
orientiert sind, wobei sich zwischen den Öffnungen 
Lamellen 11 erstrecken. Das äußere Schneidglied 
kann ausschließlich solche schlitzförmigen Haar-
durchgangsöffnungen aufweisen, aber es kann auch 
Haardurchgangsöffnungen von beispielsweise zwei 
oder drei anderen Sorten haben, wobei zumindest 
eine dieser Sorten schlitzförmig ist, wie oben ge-
meint. In Fig. 1 werden zwei Sorten Haardurch-
gangsöffnungen gezeigt: die vorstehend erwähnten 
schlitzförmigen Öffnungen 10 und kleine runde oder 
ovale Öffnungen 30. Das äußere Schneidglied hat 
eine zentrale Lagerwelle 12, die axial verläuft.
2/7



DE 699 18 757 T2    2005.07.21
[0014] Das innere Schneidglied 5 umfasst einen 
zentralen Abschnitt 13 mit Schneidelementen 14 auf 
seinem Umfang. Die Enden dieser Schneidelemente 
haben Schneidkanten 15, die mit Gegenschneidkan-
ten 16 der Lamellen 11 zum Abtrennen von Haaren 
zusammenwirken, welche durch die Haardurch-
gangsöffnungen 10 hindurch stecken (siehe auch 
Fig. 4). Der zentrale Abschnitt 13 ist an einer Platte 
17 befestigt, die mit einem ringförmigen zentralen 
Koppelstück 18 versehen ist. Das Koppelstück wird 
von einer Lagerbuchse 19 und einem diese umge-
benden Ring 20 gebildet. Der Ring ist mit der Lager-
buchse mittels Speichen 21 verbunden. Das innere 
Schneidglied 5 ist in Bezug auf das äußere Schneid-
glied 4 drehbar. Hierzu ist die Lagerbuchse 19 auf der 
Lagerwelle 12 gelagert. Das innere Schneidglied 5
wird mittels einer Kupplungswelle 22 in Bezug auf 
das äußere Schneidglied 4 mit einem Motor gedreht 
oder schwingend gedreht. Hierzu weist die Kupp-
lungswelle eine Vielzahl Kupplungsfinger 23 auf, die 
in die Speichen 21 des Koppelstücks 18 greifen.

[0015] Die Detailzeichnung von Fig. 3 zeigt eine 
Querschnittsansicht entlang einer Haardurchgangs-
öffnung. Diese Figur zeigt, dass in der Innenwand 8
und einem kleinen Teil der Bodenwand 7 in solcher 
Weise eine Rille 24 gebildet worden ist, dass ein 
Wandabschnitt der Innenwand 8 und des genannten 
kleinen Teils der Bodenwand 7 übrigbleibt. Dieser 
Wandabschnitt, als Schutzwand 25 bezeichnet, ist 
eine ununterbrochene kreisförmige Wand, d.h. sie 
enthält keine Öffnungen. Sie liegt im Wesentlichen 
gegenüber dem Eckpunkt 26 der Schneidkante 15
der Schneidelemente 14. Die Rille 24 liegt mit der 
Haardurchgangsöffnung 10 in einer Linie. Beim Ra-
sieren werden Haare 28, die aus der Mitte des 
Schneidgliedes, d.h. von der Drehachse kommen 
(das Schneidglied bewegt sich dann praktisch über 
die Haut 31 in der durch den Pfeil P angedeuteten 
Richtung), in den Rillen 24 geführt, von wo aus sie 
automatisch in die schlitzförmigen Haardurchgangs-
öffnungen 10 eindringen, durch die sie anschließend 
hindurch stecken und wo sie durch Zusammenwir-
kung der Schneidkanten 15, 16 abgetrennt werden. 
Die Rillen 24 fungieren also als Haarführungsrillen. 
Ein wichtiger Vorteil ist jetzt, dass das innere 
Schneidglied 5 und das äußere Schneidglied 4 so in-
einander greifen, dass eine verriegelte Konstruktion 
der Schneideinheit 3 erhalten wird. Das bedeutet, 
dass das innere Schneidglied 5 nicht mehr aus dem 
äußeren Schneidglied herausgenommen werden 
kann. Das innere Schneidglied dreht sehr genau in 
dem äußeren Schneidglied. Wenn eine solche verrie-
gelte Konstruktion der Schneideinheit keine wie vor-
stehend beschriebene Schutzwand hat, hat sich ge-
zeigt, dass in der Praxis längere Haare, die aus der 
Mitte des Schneidgliedes kommen, über die Haar-
durchgangsöffnungen in der aufrechten Innenwand 8
in die Haarauffangkammer 29 gelangen und bei einer 
größeren Länge abgeschnitten oder zerrissen wer-

den. Diese längeren Haare häufen sich als eine Art 
Vogelnest um die Lagerwelle 12 herum an (siehe 
Fig. 2). Bei einer solchen verriegelten Konstruktion 
einer Schneideinheit könnte ein solches Haamest 
nicht entfernt werden oder es wäre sehr schwierig, es 
zu entfernen. Die Schutzwand erlaubt daher die Ver-
wendung einer verriegelten Konstruktion für eine 
Schneideinheit ohne das vorstehend genannte Pro-
blem mit langen Haaren.

[0016] Bei der Konstruktion von Fig. 3 ist die 
Schutzwand 25 so weit nach innen erweitert worden, 
dass der Eckpunkt 26 der Schneidkante 15 des 
Schneidelementes 14 auch bedeckt ist. Der Eck-
punkt 26 ist die am nächsten bei der Drehachse 27
des inneren Schneidgliedes 5 liegende Spitze der 
Schneidkante. Dies führt nicht nur zu einer geringe-
ren Reizung der Haut, sondern bietet auch eine bes-
sere Unterstützung der Schneidelemente.

[0017] Fig. 4 zeigt eine detaillierte Draufsicht der 
Lage eines Schneidelementes 14 in Bezug auf die 
Haardurchgangsöffnungen 1. Deutlich ist erkennbar, 
dass der Eckpunkt 26 der Schneidkante 15 unter der 
Schutzwand 25 liegt.

[0018] Das Bilden der schlitzförmigen Haardurch-
gangsöffnung 10 und der Haarführungsrille 24 nahe 
der Schutzwand kann mit Hilfe beispielsweise eines 
elektrochemischen Prozesses (Electro-Chemical 
Machining) erfolgen, wie in WO-A2-97/03781 (PHN 
15.754) beschrieben.

[0019] Obwohl das Eindringen von langen Haaren, 
die aus dem Randbereich des Schneidgliedes kom-
men (das Schneidglied bewegt sich dann in entge-
gensetzter Richtung wie durch den Pfeil P angege-
ben, siehe Fig. 3), erheblich weniger Probleme hin-
sichtlich einer Anhäufung von Haaren mit sich bringt, 
ist es natürlich auch möglich, auch dort eine Schutz-
wand mit Rillen zum Führen der Haare in die Haar-
durchgangsöffnungen vorzusehen.

Patentansprüche

1.  Rasiergerät mit zumindest einer kreisförmigen 
Schneideinheit (3), die ein äußeres Schneidglied (4) 
und ein in Bezug auf das genannte äußere Schneid-
glied (4) drehend antreibbares inneres Schneidglied 
(5) umfasst, welches innere Schneidglied (5) Schnei-
delemente (14) mit Schneidkanten (15) aufweist, wel-
ches äußere Schneidglied (4) mit einer kreisförmigen 
Rille (6) gebildet ist, die eine Bodenwand (7) und eine 
aufrechte Innen- (8) und Außenwand (9) hat, wobei 
die Bodenwand (7) und die Außenwand (9) eine Viel-
zahl von schlitzförmigen Haardurchgangsöffnungen 
(10) aufweisen, die im Wesentlichen radial orientiert 
sind, zwischen welchen Öffnungen Lamellen (11) ge-
bildet sind, welche Lamellen (11) Gegenschneidkan-
ten (16) zum Zusammenwirken mit den Schneidkan-
3/7



DE 699 18 757 T2    2005.07.21
ten (15) der Schneidelemente (14) des inneren 
Schneidgliedes (5) aufweisen, um Haare abzutren-
nen, wobei die Innenwand (8) und ein kleiner Teil der 
angrenzenden Bodenwand (7) eine ununterbrochene 
Wand bilden, die das Eindringen von Haaren verhin-
dert, dadurch gekennzeichnet, dass die ununter-
brochene Wand Rillen (24) zum Bilden einer Schutz-
wand (25) aufweist, die ein Teil der ununterbroche-
nen Wand ist, wobei die Rillen (24) im Wesentlichen 
radial orientiert sind und in einer Linie mit den schlitz-
förmigen Haardurchgangsöffnungen (10) liegen.

2.  Rasiergerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzwand (25) auch Eck-
punkte (26) der Schneidkanten (15) abdeckt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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